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~!j:';~~W .... ~.,,,!t.t:; cl~r Beili1~cn 711 dcnstE'nosraphischen Protokollen des Nationalrates 
'.{il~f..;j~." ...... "f~. r ~~ ... _.~ .... _ .. ~-:-.,.... ," '. ____ 

Xlll. Gesetzgebungsperiode 

:. ,REPUBLIK ÖSTERREICH 
~ 

'BUNDESMINISTERIUM FüR JUSTIZ 

18.089--9b/74 ::. , .... ., 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

"'Betrifft: Anfrage der Abg. z. NR 
Dr. HAUSER und Genossen 
(Z. 1576/J-NR/74). 

1010 Wie n 

Die mir am 25.1.1974 übermittelte schriftliche 
Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Hau s e r 
und Genossen, Z. 1576/J-NR/74" bet'reffend die Pflicht 
der Gerichte zur Verständigung anderer Behörden und 
Körperschaften über strafverfahren, beantworte ich 
wie folgt: 

Zu 1.): 

Das Bundesministerium für Justiz hat im Jahl':'e 
1968 zur Erleichterung der'l;'.ätigkei tder Strafgerichte 

, und Staatsanwaltschaften die zahlreichen, in verschie-
, , , 

densten Gesetzell vorgesehenen Verständigungspflichten 
in' gerichtlichen Strafverfahren gesammelt und in einem 

'Rundschreiben den' Gerichten und Staatsanwaltschaften 
• "mitgeteilt. Dieser Erlaß wurde mit Erlaß vom 13. April 

," '. -1970 ergänzt und berichtigt. Da die Gesetzgebung seither 
'weitere Änderungen auf dem Gebiet der Verständigungs-

1546/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 13

www.parlament.gv.at



'. 
-2-

,'" :pflichten in gerichtlichen Strafverfahren brachte ~ 

, "wurde eine Neuauflage .des Rundschreibens vorbereitet. 
Die Hoffnung, diese Arbeiten in relativ kurzer 

Zeit abschließen'zu können, hat sich leider nicht 

erfüllt. Vor allem hat es sich als notwendig erwiesen, 
die Anführung neuer Verständigungspflichten mit den 
zuständigen Ressorts einzeln abzus.tirili-nen, um Unstimmig
keiten oder verschiedene Auslegill1gen zu vermeiden. 

Bei den im Zuge der Vorbel?eitung der Neuauflage 
angestellten'Überlegungen hat es sich außerdem gezeigt, 
daß die mit dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches sich 
ergebenden ÄnderUngen iri den Verständlgu:rJ.gspflichten 
eine neuerliche und sehr ,..,ei tgehende .A.nderung des RUl1d-

,erlasses not\olTendig machen ,,!erden~ sodaß es auch aus 
wirtschaftlichen Gründengünstlger erscheint, mit der 
Neuauflage zuzuwarten. 

.. 1 

Um die Gerichte und die staatsanvlaltschaften 
jedoch von den inzwischen eingetretenen, wesentlichen 
Änderungen in den Verständigungspflichten zu benachrich
tigen, steht ein Erlaß in Vorbereitung~ dessen En-'cvm.rf 

angeschlossen ist. Dieser Ent~lUrf wird allenfalls noch 
hinsichtlich einzelner Geset~.e zu ergänzen seino Außerdem 
'verden noch die Stellungnahmen der für die je\'lTeilige 
Naterie zustttndigen Ressorts zu berücJ'i':sichtigen saino 

Zu 2.): 
Das Rundschreiben über die Verständigungspflichten. 

soll einen Arbeitsbehelf darstellen und hat den Z\'l8ck, 
den Gerichten und Staatsan\'lal tschaften eine leichtere 
Handhabung der in den verschiedensten Gesetzen vorge-

sehenen Verständigungspflichtenzu ermöglicherl. Eine 
Gliederung nach Stichworten erscheint hiebei die 
einfachste Lösung hinsichtlich des Aufbaus des Arbeits-
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behelfs darzustellen. Zur" Verbesserung der Übersicht
lichkeit kann daran gedacht werden, den Runderlaß bei 
der Neuauflage durch ein Stichwortverzeiclmis zu er
gänzeno 

Um den oben unter 1.) angefilllrten Nachtragserlaß 
übersichtlicher zu gestalten, '1.'rurde iin Ent'wurf dieses 
Erlasses jeder Begriff, an den eine Verständigungspflicht 
anknüpft, angeführt und hinzugefUgt, ob eIer von den 
Gerichten oder den staatsanwaltschaften heranzuziehende 

,Text dem ursprünglichen RunderlaB, einem Nachtragserlaß 
oder dem in Vorbereitung stehenden Nachtragserlaß zu 
entnehmen ist. 

180 Februar 19'71..\· 

Der Bundesminister': 
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An den 

An die 

w u r f 

'!"', . 

Herrn Präsidenten des Oberlandesgerichtes 

.. "' 

" ... 
Oberstaatsanwaltschaft 

''I i e n 
G r a z 

"L i n z 
I n n s 

~'lien 
G r a z 
L i n z 

b r u c k 

I n n s b r u c k. 

Betrifft: Änderung und Ergänzu.."1.g des' Rund
schreibens über die Verständigungs
pflicht in. gericht~ichBn Strafverfahren. 

Um den Strafgerichten und Staatsanwaltschaften die 

Beachtu...l1.g derihrien 'in gerichtlichen Strafverfa}1..ren gesetz···. 

lich oblieganden Verständigw.""1gsp;flichten zu erleichtern, 

" .hat ,das Bundesminister1um für Justiz am 1. Februar 1968 

ein Rundscr..reil?en hinausgegeben, \'iorin diese Verstän

digu.."'1gspflichten zusam.rnenfassend dargestell t Wld erläutert 

. wurden. Hit Erlaß vom ',13oApril 1970 (J}lZ 18.178-9b+c/70) 

"JUrde dieses Rundschreiben ergänzt und geändert .. 

vTeitere 'Änderu."1.gen der Gesetzeslage in der 

Zwischenzeit machen es erforderlichpdasR1mdschreiben 

in mehrerenPunlcten zu ändern,und zu ergänzen; zugleich 

soll auch verschiedenen begrti.."1.deten Vorschlägen, ander$r 
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Stellen Rechnung getragen \'1erden. 
Ni t Inl{rafttreten des Strafgesetzbuches und 

der Beglei tgesetze \'1ird eine neuerliche Vberarbei tu."1g 
des Rundschreibens notwendig werden. Zu diesem Zeitpunkt 

.wird das Rundschreiben.zur Gänze neu aufgelegt und 
gedruckt werden., 

Im folgenden werden die bereits eingetretenen 
Änderu..11.gen in der ,Rechtslage berücksichtigt, 1dobei zur 
leichteren Handhabung sämtliche Ptmkte des Abschni tts I 

des Rundschreibens in der Folge angeführt werden: 

!Ir .. Abschnitt 

Arbeiter~ Siehe Punkt 26 

1" Akademike,.r. 

Unverändert. 

2., Apotpek_~l: 

Unverändert, • 

-;;. Ä ~(' ~.7 -t.; e .J 0 ___ .-:..~. 

. .... 

Ergänzt. durch Erlaß vom, '13 .. - 'Apr.i11970 $ 

JHZ 18. 178-9b+c/70. 

pe,amte: Siehe Plmkte 26, 31 1.2 .. 11d 36 .. 

4. ELeschfa,ITna.hmen T.tach~J1l 

Unverändert. 
Presse.q:esetz . 

Unvel",rindert. 

5a) Be,,.,ähY'U!lp:~.!J.ilf~ 
Unverändert. 

. . . 

6. Binnenschiffahrtskonzess~~ 
Unverändert. 

7. Börs8sensal~ 
Unverändert. 
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8. Dentisten 
Unverändert 0 .... ,': 

9 .. Eisenbah.Y1- und Forstbedienstete 
Ergänzt durch Erlaß vom 130 April 1970~ 
JlvIZ 18.178-9b+c/70o 

100 Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
Unverändert 0 

Fremde~ Siehe Punkt 38ao 

110 Finanzvergehen 
Unverändert 0 Aus diesem Anlaß darf auf die 
besondere vTichtigkei t der Einhal tung der 
Verständigungspflichten~ vor allem bei Einstel
lung von Strafverfahren hingewiesen werden. 

12 0 Geistliche (Seelsorger g Religionsdienerg Ordens
personitu) 

. Unveränderto . 

. Gendarmeriebeamte ; Siehe Punkt 260 

130 Geschädigte 
Unverändert. 

14. Gesch\':orne und Schöffen 

Ergänzt durch ErlaB vom 130 April 19701\ JHZ 
18 .. 178-9b+c/70 

15. Gewerbcin}18.ber t Lehrh..2.ITen und Ausbild~L .. vo!,l 

Lehrlingen 

folgendes: 

Geändert durch Erlaß vom 130 April 1970'p 

J11Z 180 178-9b+c/70. 
Hinsichtlich der Gewerbeinhaber gilt ab 1 0801974 

gJedes rechtskräftige Strafurteilgegen einen ein 
Gewerbe Ausü.benden. das nach § 13 Abso 1 und 2 der Gewerbe
ordnung 1973 zu einem Ausschluß von der Ausübung des Gewerbes 
führen kann, oder gegen einen Gewerbeinhaber, in dem er des 
Cs .... ;srbc:J VC'l'" nr<+~,.,. 0",,1,1 ::;.,...+ ~.d 'Y'A (0. an np'l" l1A'l:JArbeordnunu.: _ .... _a.,,)v .... O """ ... "' ....... \,4 ...... "' .. _ ........ 'u .., ..... --- _ .. ~. . . ....... 

1973), ist vom Strafgericht der Ge\'lerbebehörde mitzuteilen •. 
Dies gilt auch für die Verurteilung eines ge''ierberechtlichön 
Geschäftsführe,rs und eines Pächters 0 . 

. (§§ 13 und 90 Ge,.,erbeordnung 1973 p BGBlo Nro 50/1974, 
§ 402 StPO).' . 
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16. Hebammen 

Unverändert~ 

__ w. '17. Jugendliche 

Unverändert 0 

18. ~?rtel1ang,~legenhel;:t~n 
Dieser Punkt hat zu lauten: 

'Im Strafverfahren nach d.~m Kartellgesetz 1972 hat 
das Strafgericht nach rechtskräftiger . 13eendigun.g des Verfäh-
rens eine Ausfertigtmg des verurteilenden Erkel"Jltnisses dem 
Kartellgericht und je eine AusfertigQng des Urteils der 
Bundeskammer der gS1tterbli.chen l'lJ.rtschaft t dem Ö.sterrej.chi
schen Arbe! terkammertag.,un.d der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Osterrej,chs zu Ubersenden. 

(§ .. '112 Abs. 3- d~s Kartellgesetzes 1972, BGBI .. Nr"L}f)O). 

18a) Konsularisches Personal 
nI~,:-IfI,-_~""'_WI-''' 

Unter di.esem Punkt i.st einzufUgen: 
'Der Leiter der konsu1arischen ilertretu;'"1g ~S'C vo:n. 

der Festnah:me p der Verh2~ngung der Untersucb:ungsha:ft oder 
der Einleitung eines Strafverfahrens gegen 05.n Mitgl1ed. des 
,ponsulari <:'C1"AY'I D""r<:' .... ''la-1S zn "·)e'1 rich ....... ..; r'-Jr,.!._' '''e-n Ist \..:1 1':'."1" Tp 1" "-n'~' .~ _ ,;.> _.~ w__ .\: t, 1.) 1..,,,_< • v. l ~ t. .. ••• _ ,.,,,,;, !,~_I_;:;, * .. ,)" ~ ,,, .0..' ",.. Iv .""-

selbst von einer :'301c.hen fiIaDnah.me betroffen., so hat die 
Benachrichtigung des Entsendestaates auf diplomatisch.em 
\'[ege zu erfolgen. 

(Artikel 62 der 'Heuer Kon~;n .. .\larJ\:onv';;ntlon, BGBl~ 
Nr. 318/1969).' - . . 

18b) K onsu .... 1z1L.J..hl&23QJiI!:li ens, 
Unter diesem Punlct ist einzufUgen: 

'Das Gericht hat die diplomatische Vertrettl.!lg von 
der Festnahme oder VerhafttL."1g eines Konsuls oder der Ein
leitung eines Strafverfahrens gegen einen solchen sofort 
in Kenntnis zu setzen. . . 

(Artikel 13 Ab's. 4 des österl"eichisch-jugoslmdschon 
. Konsularvertrags, BGB1. Nr. 378/1968) 0 t 

19.. }<onsul,n .'y'nd Angehcirig6, ,.Qe s ... Kons1;'t1.~c!.i en§:t.~ 
der UdSSR 
Unverändert. 
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200 Krankenpflegefach- und Sanitätshilfsdienst 
Unverändert 0 

21 0 ~reditunternehmungen 
Unverändert 0 

22. J;andesver\'reisung r .8-bschaffung und Aufenthaltsverbot..:: 
Ergänzt durch Erlaß vom 130 April 1970~ 
~1Z 18.178-9b+c/700 

Lehrer: Siehe Pth~t 26. 

230 Mitglieder der gesetzgebenden OrRaneund der 
Gemeindevertretung 
Unverändert 0 

24. Münzver!~lschyp.ß 
Ergänzt durch Erlaß vom 130 April 1970 p 

JMZ 18 0 178=9b+c/70o 

25. Notare und Notariatskandidaten 
Unveränderto .. '., . , '.' . 

26. Öffentlich:· Bedienstete 
Ergänzt durch Erlaß vom 130 April 1970 p JMZ 
180 178-9b+c/700 
In Teil A) ist alszwei~er Absatz anzufUgeng 

'Ein. öffentlich rechtliches Dienstverhältnis kann auch 
bei einem Arbeiter gegeben seino Ein solches wird im Zweifels
fall immer dann anzunehmen seinp wer~ der Dienstgeber eine 
Gebietskörperschaft isto t 

. In Teil B) sind in Ziffer 3lito a die Worte 
"Hochschulen und Kunstakademienu durch. die vlorte "wissen
schaftlichen Hochschulen und Kunsthochschulen" zu ersetzen. 

Im Klammerausdruck am Schluß des Punktes.ist 
. an Stelle des Ausdrucks fi§ 56 des Landeslehrer-Dienstrechts
Uberleitungsgesetzes 1962, BGBlo Nro 245; § 59 des Land-
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsüber
leitungsgesetzes,' BGBI. Nro176/1966" der Ausdrucl): 
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II§ 56 des Landeslehrer-Dienstgesetzes, BGB1. Nr. 245/1962; 
§ 59 des Land- und forstwirtschaftlichen LandeslerJ.rer- ' 
Dienstgesetzes, BGB1. Nr. 176/1966", zu setzen. 

27 e Opferausweis und Amtsb_~~.inigung 
Es ist §15 Aba. 3 durch die Zitierung von 

§ 15 Abs. 4 des Opferfürsorgegesetzes zu ersetzen. 

28. Ord§E.2 Ehrenzeichen un~ ~erufstite~ 
, Unverändert 0 

290 Pateutam'Täl te 
Unveränder1;o 

30. ~entv~rletz~ff~ 
Der Klwllffiarausdruck n (§ 107 Aba ~ 4 des Paten-t~· 

gesetzes 1950, BGBlo Nr. 128)11 ist, durch den Ausdru.ck 
n(§ 158 Abs .. 4 des Patentgesetzes 1970, BGB1~ Nr& 259)1f 
zu ersetzen. 

31. Pensionisten ...... ~ 
Unverä.ndert. 

, 32. pornographisJ2}i0 EEeug;n~ 
,Unverändert. 

33 ~ fl.,.cchE:..?-U,Vlälte up.d Rcchj~~&ctn'::!.C11 ts~m'fäillr: 

Unverändert 0 

.34 .. Ruhen der väterlicl1en GevJ'al t ""M' ____ lLa. Entlassung des 
_'Il'Nn ~ .. 1Q;u~ 

Unverändert. 

350 Schüler und Studier.ende 
• tu 

In diesem .Punlet sind die vTorte "Hochschule od':::r 
Kunstakademie" durch die '\vorte "wissenschaftliche Hochs Ghu.J..e: 
oder KunsthochschuleIl zu ersetzen und di.e Ylorte t1 oder d.en 
Präsidenten der betreffenden Kunstakademie fl zu streichen .• 
(Bu.l1desgesetz über die technischen St·udienrichtu.l1gen vom 

,-

. 
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10 0 Juli 1969 p BGBlo Nro 290 9 Kunsthochschul=Organisations= 
gesetz p BGBlo Nro 54/1970)0 

360 Sol<;l.a,ten 
Der Klammera~sdruclc am Ende dieses Punktes 

ist durch Anführu..'1g des Ausdrucks n§ 6 Abs o 1 des IJIilitär
strafgesetzes p BGBlo Nro 344/1970; § 402 StPOIt zu ergänzen .. 

370 Sozialrecht 
Ergänzt durch den Erlaß vom 130 April 1970? 
~1Z 180178=9b+c/70o 

Vor dem Absatz unter Ziffer 3 ist als Ziffer 3a 
einzufügen~ 

v§ 25 Abso 1 des Notarversicherungsgesetzes 1972, 
BGBI., Nro 66 li o 

Die Zitierung des Gewerblichen Selbständigen= 
Krankenversicherungsgesetiesin Ziffer 5 und im Klammer
ausdruck am Ende dieses Punktes ist zu ersetzen durchg 

v§ 45 Abs o 1 des Gewerblichen Selbständigen=Kranken
versicheru..'1gsgesetzes 1971 p BGBlo Nro 287 v• 

38 0 Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien und Nordirland 
Unverändert 0 

38a) Staatsangehörige fremder Staaten 
Unter dj.esem PtULtct ist einzufügeng 

. . vDie österreichischen Behörden haben die konsulari
scheVertretu.l1g des Entsendestaatesauf Verlangen des 
Betroffenen unverzüglich zu unterrichten~ wePJl in_deren 
Konsularbezirk ein Angehöriger dieses Staates festgenommen? 
in Verwahru..~g oder Untersuchungshaft geno~~en oder sonst 
angehalten wird; Hitteilungeh solcher Personen an ihre konsu
larische Vertretung sind ''lei terzulei ten; die Betroffenen 
sind über diese Rechte zu belehreno 

(Artikel 36 Abs 0 1 11 t. b der \viener Konsularkonven-
tion, BGBI. Nro 318/1969)0' . 

390 Stell~ unter Polizeiaufsich~ 
Unverändert 0 
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39a) Schiffe (Amtshandlungen im 2usammelli'1ang mit· 

.Jugosla\'!ischen Schiffen) 

Unter diesem Punkt ist einzufügen: 

9Die Gerichte und Behörden dürfen im Rahmen der 
innerstaatlichen Vorschriften nur nach vorheriger zej.tge
rechter Verständigung des Konsuls auf einem jugosla'lrlischen 
Scl1iff ein Verhör oder eine Verhaftung einer Person vor
nehmen, ein auf dem 3ch.iff befindl.iches Gut beschlagnahmen, 
dort eine Verfahrenshandlung du.rchführen oder den Schiffsi'üh
rer oder ein anderes Besatzungsmitglied zur Abgabe einer' 
Erklärung vor Gericht oder vor eil?-er Behörde verhalten. 

(Österreichisch-jl.lgos1m>\Tischer Konsularvertrag, 
BGBl. NI'. 378/1968).' 

400 EhlchtiGfte 
Dieser Punkt wird wie folgt ersetzt: 

'Der SuchtgiftUbcn·.rachungsstel1e (3HS) sind von don 
Gerichten die Ergebnisse der wegen strafbarer Handlungen 
der nach dem Suchtgiftgesetz 1951 eingeleiteten Straf"\fer~ 
fahren und von den Staatsan1'mltschaften die Zurücklegu:n.g 
der '\fregen strafbarer Handlu...."1gen nach dem Suchtg1ftgesetz 
1951 erstatteten Anzeigen mitzuteilen. Diese Stelle ist 
auch vom Ge:'('icht von jed·ar Verfügw.'"lg zu benachri.chtigen, 
die über beschlagnabmte oder für verfallen erl{lärte Sucht~m 
giftvorräte getroffen '~1ird" 

(§ 25 20 5 und 6 der Suchtgiftverordnung p BGBJ.., 
Nr .. -19/19L~7).' 

40a) :r:i~rJirztl? 
Uz:d::er diesem Punkt ist einzufügen: 

'Dj e ~tra.pge,,""i chte cdnd "I'f·.<.'rp.pl~ch+et d-i (.~ ''WJo n' 0"1 +1H)('" • ~.,1 c .. ;.. " . ~ J... _ J. Irbl .J". . \,;ö J...... v , , .J.,. """" , ..... 1... ... ... ~~ .-'. 'V" ""?,:,;.,J 

. eines Strafverfahrens gegen ein Ni tglied der Tierärztek:;l.rmrl.ex' 
und die rechtskräftige Versetzung in den Anklagestand SQi'lie 
d:i.c vorlä1J:fige Ver~d3.hn;nlg und Verhtlngu..'lJ.g der Unter~ruch'U:r;';:::;>
haft der Bundeskammer der Tierärzte Osterreichs mi tzute5.1t0,'(i.~ 

Nach rechtskräftiger. Beendigung des Strafveri:'ahI'8r.l.ß 
. hat das Strafgericht die Akten ~n die DisziplinarkolTImissü:r:l 
der Bundeskammer der Tierärzte·Osterreichs zu senden~ 

Tierärzte im öffentlichen Dienst, die neben ihre!.' 
. amtlichen Tätigkeit eine Privatpraxis ausüben, unterstehen 
hinsichtlich dieser der Disziplinarge\'ml t der Bundeskammcr & 

Bei öffentlichen Bediensteten, die keine Privatpraxis auso,~ 
Uben, haben die I<Iitteilungen nur an deren Dienststelle zu 
ergehen (siehe Punkt 26). . 

(§§ 19 Abs. 3 und 27 desTierärztekCb~T.Crgesctzes, 
BGBl. Nr. 156/1949 in der Fassunc' der Btmdesgesetze, BGB1. 
Nr. 4/1960 und 415/1968; § 117 d~r Dienstpragmatik,- RGBI. 
Nr. 15/191.4) 0 i 
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410 Verkehrszuverlässigkeit 
Unverändert 0 

42. ~ahlrecht und Wählbarkeit 
Der Text unter diesem Punkt hat zu lauten wie 

'Zieht eine Verurteilung den Verlust des vlahlrechtes .. 
oder der \tfählbarkei t nach sich ll so· hat das Gericht eine Aus
fertigung des rechtskräftigen Urteils und einer allfälligen 

,Haftanrechnungsentscheidung nach § 400 StPO dem Gemeindeamt 

! (in Städten mit eigenem Statut dem Ivlagistrat) jener Gemeinde, 
in deren Bereich der Verurteilte seinen ordentlichen Wohnsitz 
hat, zu Ubermittelno Ebenso hat das Gericht auch Strafurteile 
mitzuteilen, in denen die Unterbringung im Arbeitshaus ange
ordnet wird.. Im Falle des Aufschubs der Vollziehung der 
Strafe oder der Unterbringung im Arbeitshaus hat die Ver
ständigung erst bei Widerruf des Aufschubs zu erfolgene 

. (§ 402 StPO~ §§22 p 23 und 44 der Nationalratswahl
ordnung 1971, BGBlo Nr. 391/1970; §§ 4 und 6 Abso 1 des 
Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971 p BGBlo N~. 57)0 0 

42a) ~vi§deraufnahme und strafrechtliche Entsclt~§igu!}g 
Unverändert 0 

430. vlirtschaftstreu.l1.änder 
Unverändert. 

44. Ziviltechniker 
Ergänzt mit Erlaß vom 13. April 1970, JNZ 
180 178-9b+c/70o 

45. Zulagen an· Besitzer von·Tapferkeitsmedaillen 
D~rTextunter diesem Punkt hat zu lauten: 

'Die Stx:>afgerichte haben jede rechtskräftige Verur
teilung einer Person, der eine Zulage nach dem Tapferkeits

.medaillen-Zulagengesetz 1962 oder nach· dem Kärntner Kreuz';';' 
Zulagengesetz 1970. gewährt wird p wegen eines Verbrechens . 
zur Strafe des schweren Kerkers dem Bundesministeriwri .für 

.Landesverteidigung zwecks Feststellung, ob der Anspruch auf 
Zulage dUrch die Verurteilung erloschen ist~ mitzuteilen • 

. Dieses ist auch zu verständigen, "Tenn die Verurteilung ge
tilgt wird oder die Rechtsfolgen endgültig nachgesehen \verden. 
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Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, in jenen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen fUr die Gevlährung 
einer solchen Zulage gegeben sein können, den Angeklagten 
in der Hauptverhandlung zu befragen (§ 240 StPO), ob er 
Empfänger einer Zulage nach den genannten Gesetzen ist. 

(§ 402 StPO; § 6 Abs o 1 lit .. c des Tapferkeits
medail1en-Zulagengesetzes 1962, 13GBI .. Nr. 146; § 6 Abs. 1 
lit .. b des Kärntner Kreuz-·Zulagengesetzes 1970~ BGBlo 
Nr. 194)" I tI . 
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